
Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ 

der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 

 

Präambel 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH haben beschlossen (Beschluss 
der Gesellschafterversammlung der MVV Tarifverbund GmbH vom 16.09.2022), die zum 15. De-
zember 2019 im MVV durchgeführte Tarifreform beizubehalten. Ein etwaiger Rückgang der Fahr-
geldeinnahmen, die aus der Umsetzung der Tarifreform resultieren, sollen von den Aufgabenträ-
gern im MVV nach wie vor ausgeglichen werden. Dementsprechend stellen der Freistaat Bayern, 
die Landeshauptstadt München sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebers-
berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg die Finanzierung sinkender 
Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif, die aus der Umsetzung der Tarifreform resultieren, 
sicher.  

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
sicherzustellen, werden die Aufgabenträger im MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet und 
im Rahmen ihrer jeweiligen sachlichen Zuständigkeit jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne 
von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung als Grundlage für die 
Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Verbundverkehrsunternehmen erlassen.  

Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verbundverkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) auf Basis der vorliegenden Finanzierungrichtli-
nie.  

 

§ 1 Anwendungsbereich, Zuwendungszweck, Abwicklung über die MVV GmbH  

(1) Der Freistaat Bayern als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr sowie die 
Landeshauptstadt München und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebers-
berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg als Aufgabenträger für den 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (nachfolgend gemeinsam: MVV-Aufgabenträ-
ger) werden jeweils für ihr Zuständigkeitsgebiet Allgemeine Vorschriften im Sinne von Art. 3 
Abs. 2 VO 1370/2007 in Form von Allgemeinverfügungen zur Festsetzung des MVV-Gemein-
schaftstarifs nach Tarifreform zum 15.12.2019 erlassen. Laut den Allgemeinverfügungen 
wird den Verbundverkehrsunternehmen für die Beförderung von Personen mit Fahrauswei-
sen im MVV-Gemeinschaftstarif in den jeweiligen Zuständigkeitsgebieten einschließlich der 
Verkehre in dem Gebiet des Landkreises Kelheim, der Städte Dachau und Freising und dem 



Gebiet der Gemeinden Anzing, Pliening, Poing und Vaterstetten ein Ausgleich für die nicht 
gedeckten Kosten, die durch die Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs in der jeweils 
geltenden Fassung (abrufbar unter www.mvv-muenchen.de/gemeinschaftstarif) entstehen, 
gewährt. Die Verbundverkehrsunternehmen haben aufgrund dieser Richtlinie keinen Rechts-
anspruch auf Gewährung eines vollständigen Kostenausgleichs und / oder einer vollständi-
gen Preisauffüllung im Zusammenhang mit der Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs. 

(2) Auf Grundlage der von den Aufgabenträgern erlassenen Allgemeinverfügungen reicht die 
MVV GmbH die ihr zugewiesenen Ausgleichsleistungen im Namen und Auftrag der Aufga-
benträger und nach Maßgabe dieser Richtlinie an die Verbundverkehrsunternehmen aus. 

(3) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet und 
stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen. För-
derziel ist die Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-
leistungen im ÖPNV. Nach erfolgter Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat unterliegen die Ausgleichsleistungen als echte nicht steuerbare 
Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) 
geleistet. Sind aufgrund einer abweichenden umsatzsteuerlichen Bewertung durch die zu-
ständigen Veranlagungsfinanzämter von den Verbundverkehrsunternehmen Umsatzsteuer-
beträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen Beurteilung z. B. im Rah-
men einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsanspruch der Verbund-
verkehrsunternehmen nicht. Dies gilt ebenso für die durch die nachträgliche Zahlung entste-
henden steuerlichen Nebenleistungen im Sinne des § 3 Abs. 4 Abgabenordnung. Die vorge-
nannten Aufgabenträger werden eine nachteilige Änderung der umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemessenheit der Pflichten der 
Verbundverkehrsunternehmen zu überprüfen.  

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Finanzierungsrichtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Verbundverkehrsunternehmen" Verkehrsunternehmen, die im Verbundraum des MVV 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG) betrei-
ben, und Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des allgemeinen Eisenbahngesetzes 
(AEG), die Schienenpersonennahverkehr (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayÖPNVG) betreiben, 
und die den MVV-Gemeinschaftstarif anwenden;  

b) "Abrechnungsjahr" das Kalenderjahr; 

c)  „Basiszinssatz“ den von der Deutschen Bundesbank gemäß § 247 Abs. 2 BGB zum Zeit-
punkt des Beginns der Verzinsung bekannt gegeben Basiszins; 



d) „Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse“ Verbundverkehrsunternehmen, 
die ihre Verkehrsleistung im MVV-Gemeinschaftstarif nicht ausschließlich auf Basis von 
Bruttoverkehrsverträgen mit dem jeweiligen Aufgabenträger erbringen.    

 

§ 3 Ausgleichsempfänger, Ausgleichsvoraussetzungen 

(1) Ausgleichsleistungen werden den Verbundverkehrsunternehmen gewährt, wenn sie die fol-
genden Voraussetzungen erfüllen:  

• Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs nach Tarifreform vom 15.12.2019 im Gel-
tungszeitraum der jeweiligen Allgemeinverfügung nach § 1,  

• Teilnahme an der Einnahmenaufteilung im MVV, 

• Fristgerechte Einnahmenmeldung nach Maßgabe von § 6 und  

• Abschluss einer Vereinbarung jeweils zwischen den Verbundverkehrsunternehmen 
und der MVV GmbH, in der sich die Verbundverkehrsunternehmen mit der Verarbei-
tung von Daten durch die MVV GmbH und Weiterleitung von Informationen an die 
MVV-Aufgabenträger einverstanden erklären und sich die MVV GmbH zur Wahrung 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Verbundverkehrsunternehmen verpflich-
tet.  
 

(2) Im Falle der Übertragung der personenbeförderungsrechtlichen Betriebsführung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist nur der Betriebsführer anspruchsberechtigt. Im Falle von Gemein-
schaftskonzessionen ist jeder Mitinhaber in Höhe seines Anteils an den Einnahmen auf der 
jeweiligen Linie anspruchsberechtigt, wenn nicht die Betriebsführung auf ein anderes Ver-
bundverkehrsunternehmen übertragen wurde. 

 

 

§ 4 Gegenstand, Art und Umfang der Ausgleichsleistung 

(1) Der MVV GmbH wird von den MVV-Aufgabenträgern für die Jahre 2020 bis 2023 zur Finan-
zierung der Tarifreform ein Gesamtausgleichsbetrag in Höhe von 65,5 Mio. € p.a. zuzüglich 
einer Schwankungsbreite von +/- 7 Mio. € p.a. zur Verfügung gestellt. Insgesamt ergibt sich 
hierdurch ein maximaler Ausgleichsbetrag von 72,5 Mio. € p.a.  

(2) Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Verbundlandkreise teilen sich 
das Ausgleichsrisiko im folgenden Verhältnis: Bis zu einem Gesamtausgleichsbetrag von 70 



Mio. € trägt der Freistaat Bayern 50 % und die restlichen 50 % die Landeshauptstadt Mün-
chen und die Landkreise im Verhältnis 75 % (LHM) und 25 % (Verbundlandkreise). Sollte 
sich der Gesamtausgleichsbetrag auf einen Wert zwischen 70 Mio. € und 72,5 Mio. € belau-
fen, beteiligt sich der Freistaat Bayern mit 35 Mio. €, den restlichen Ausgleichsbetrag i.H.v. 
35 Mio. € bis 37,5 Mio. € teilen sich die LHM und die Verbundlandkreise im Verhältnis 75 % 
(LHM) und 25 % (Verbundlandkreise).  

(3) Maximal bis zur Höhe der Mittel nach Absatz 1 reicht die MVV GmbH Ausgleichsleistungen 
an die Verbundverkehrsunternehmen aus, die den MVV-Gemeinschaftstarif nach Tarifreform 
vom 15.12.2019 im Geltungszeitraum der jeweiligen Allgemeinverfügung nach § 1 anwen-
den. Die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser Finanzierungrichtlinie an die Ver-
bundverkehrsunternehmen erfolgt nach Zuweisung der erforderlichen Ausgleichsleistungen 
durch die MVV-Aufgabenträger an die MVV GmbH. 

(4) Ab dem 01.01.2020 – frühestens jedoch ab Inkrafttreten der Tarifgenehmigung des MVV-
Gemeinschaftstarifs nach Tarifreform durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr und durch die Regierung von Oberbayern als zuständige Genehmigungs-
behörden – haben die Verbundverkehrsunternehmen unter Berücksichtigung von § 5 Absatz 
2 dieser Finanzierungsrichtlinie einen Anspruch auf Ausreichung der Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser Finanzierungsrichtlinie.   

 

§ 5 Ausgleichsberechnung 

(1) Die Verbundverkehrsunternehmen haben Anspruch auf (anteiligen) Ausgleich der Minder-
einnahmen (Absätze 2 und 3) und der Verminderung der Ausgleichsleistungen nach § 228  ff. 
SGB IX (Absatz 4), die durch die Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs (nach Tarifre-
form) gegenüber der bisherigen Fassung des MVV-Gemeinschaftstarifs entstehen, nach 
Maßgabe der nachstehenden Regelungen. Der Gesamtausgleichsbetrag für alle Verbund-
verkehrsunternehmen ist jährlich auf 65,5 Mio. € zuzüglich einer Schwankungsbreite von +/- 
7 Mio. € p.a. begrenzt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein maximaler jährlicher Ausgleichs-
betrag von 72,5 Mio. €.  

(2) Sollten der Freistaat Bayern oder der Bund Ausgleichleistungen für tarifliche Maßnahmen 
oder als Ersatz für Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen bereitstellen und entspre-
chende Regelungen erlassen, so erfolgt die Ausreichung der Finanzierung nach dieser Fi-
nanzierungsrichtlinie nachrangig, soweit und in dem Umfang es nach den Regelungen des 
Freistaats Bayern und/oder des Bundes rechtlich zulässig ist. Die Verkehrsunternehmen ha-
ben diese Ausgleichszahlungen vorrangig in Anspruch zu nehmen bzw. zu beantragen. 



Die Ausreichung der Finanzierung nach dieser Finanzierungsrichtlinie erfolgt zudem vorran-
gig im Verhältnis zur Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3) Der Gesamtausgleichsbetrag zum Ausgleich der Mindereinnahmen für alle Verbundver-
kehrsunternehmen errechnet sich aus der Differenz von fortgeschriebenem „Ohne-Fall“ und 
„Mit-Fall“ nach Maßgabe von Absatz 3 abzüglich 7 % (fiktiver) Umsatzsteuer. Der Mit-Fall 
errechnet sich aus den Gesamteinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif im jeweiligen Abrech-
nungsjahr 2020 bzw. 2021 bzw. 2022 bzw. 2023 (jeweils Januar - Dezember). Die genannten 
Gesamteinnahmen enthalten dabei alle Ausgleichsleistungen aus bereits erlassenen oder in 
Zukunft erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese Allgemeinverfügung hinaus im 
gesamten Verbundgebiet gelten und die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zum Gegen-
stand haben, die auch in der vorliegenden allgemeinen Vorschrift enthalten sind. Der Ge-
samtausgleichsbetrag wird auf die Verbundverkehrsunternehmen entsprechend ihrem Anteil 
an den Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Ab-
rechnungsjahr verteilt.  

(4) Die Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ richtet sich  

• für das Abrechnungsjahr 2020 nach Anhang 1, 

• für das Abrechnungsjahr 2021 nach Anhang 2,  

• für das Abrechnungsjahr 2022 nach Anhang 3 und  

• für das Abrechnungsjahr 2023 nach Anhang 4. 

(5) Die MVV Gesellschafterversammlung kann für den Fall eines unvorhersehbaren oder unab-
wendbaren Ereignisses (insbesondere Pandemien oder wesentliche Veränderungen gesetz-
licher und untergesetzlicher Vorgaben einschließlich öffentlicher Finanzierungen auf Bundes- 
oder Landesebene, bspw. 9-Euro-Ticket o.ä.) mit erheblichen Auswirkungen auf die Einnah-
mesituation (Fahrgeldrückgänge und Wegfall der Barverkäufe) der Verkehrsunternehmen ei-
nen Abschlag auf den „Ohne-Fall“ festlegen, um den Ausgleich auf die Mindereinnahmen zu 
beschränken, die auf die Tarifreform zurückzuführen sind. Erheblich sind Auswirkungen auf 
die Einnahmesituation, wenn die Fahrgeldeinnahmen im MVV in drei aufeinanderfolgenden 
Monaten um mehr als 30 % zurückgehen. Die Höhe des Abschlags wird auf Basis einer 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Tarifpflicht im Sinne des Anhangs der VO 
1370/2007 aus der Tarifpflicht unter Berücksichtigung der Auswirkungen des unvorherseh-
baren oder unabwendbaren Ereignisses ermittelt Der Verbundrat ist in einem solchen Fall 
vorher anzuhören. 

(6) Soweit nach Berechnung des Gesamtausgleichsbetrags zum Ausgleich der Mindereinnah-
men nach Absatz 3 der maximale jährliche Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 nicht ausge-
schöpft ist, erhalten die Verbundverkehrsunternehmen zur Abgeltung der Verminderung der 



Ausgleichsleistungen nach § 228 ff. SGB IX einen Aufschlag auf den Gesamtausgleichsbe-
trag nach Absatz 3. Die Höhe des Aufschlags bemisst sich nach dem vom Zentrum Bayern 
Familie und Soziales für das jeweilige Abrechnungsjahr veröffentlichten Pauschalsatz 
(https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/mobilitaet/verkehrsbetriebe/in-
dex.php). Sollte der nach Berechnung des Gesamtausgleichsbetrags zum Ausgleich der Min-
dereinnahmen verbleibende maximale Ausgleichsbetrag nicht ausreichen, um sämtlichen 
Verbundverkehrsunternehmen einen Aufschlag zu gewähren, wird der Prozentsatz entspre-
chend gekürzt.   

(7) Die Fahrgeldeinnahmen aus dem MVV-Gemeinschaftstarif, Fahrgeldersatzeinnahmen 
(§ 228 ff. SGB IX, § 45a PBefG) sowie Ausgleichsleistungen aus anderen Allgemeinen Vor-
schriften verbleiben bei den Verbundverkehrsunternehmen. Die Einnahmenaufteilung im 
Verbund bleibt unberührt. 

(8) Gezielte tarifrechtliche Maßnahmen, die direkt zuordenbare Minder- oder Mehreinnahmen 
ergeben, können beim Ohne-Fall berücksichtigt werden; Voraussetzung für die Berücksich-
tigung im Ohne-Fall ist ein Beschluss des Verbundrates und der Gesellschafterversammlung. 

 

§ 6 Ausgleichsverfahren 

(1) Die Zahlung der Ausgleichsleistungen erfolgt für die Jahre 2020, 2021 und 2022 durch die 
Aufgabenträger im MVV an die MVV GmbH in Form  

a) von zwei unterjährigen Abschlagszahlungen für den betreffenden Zeitraum in 
Höhe von 75 % (Abschläge) im Laufe des Abrechnungsjahres und  

b) einer Schlusszahlung unter Abzug der Abschläge nach a) im auf das jeweilige Ab-
rechnungsjahr folgenden Jahr.  

(2) Die Zahlung der Ausgleichsleistung erfolgt für das Jahr 2023 durch die Aufgabenträger im 
MVV an die MVV GmbH in Form 

a) von zwei unterjährigen Abschlagszahlungen für den betreffenden Zeitraum in 
Höhe von jeweils einem Drittel des maximalen jährlichen Ausgleichsbetrages (1/3 
von 72,5 Mio. € = 24.166.667,00 €, Stand 01.01.2023) und 

b) einer Schlusszahlung unter Abzug der Abschläge nach a) im auf das jeweilige Ab-
rechnungsjahr folgenden Jahr.  

(3) Die Abschlagszahlungen und die Schlusszahlungen sollen in der Regel zu folgenden Ter-
minen erfolgen: 

https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/mobilitaet/verkehrsbetriebe/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/mobilitaet/verkehrsbetriebe/index.php


 
Abrechnungsjahr 2020 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2020 für das Abrechnungsjahr 2020 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2020 für das Abrechnungsjahr 2020 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2020 zum 15.07.2021 
 
Abrechnungsjahr 2021 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2021 für das Abrechnungsjahr 2021 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2021 für das Abrechnungsjahr 2021 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2021 zum 15.07.2022 
 
Abrechnungsjahr 2022 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2022 zum 15.07.2023 

Abrechnungsjahr 2023 
• 1. Abschlagszahlung zum 01.04.2023 für das Abrechnungsjahr 2023 
• 2. Abschlagszahlung zum 17.10.2023 für das Abrechnungsjahr 2023 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2023 zum 15.07.2024 

(4) Als Grundlage für die Ermittlung der Abschlagszahlung nach Absatz 1 dienen zum 
 

• 30.06.2020 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum April 2019 bis März 2020.  

• 15.11.2020 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum September 2019 bis August 2020. 

• 30.06.2021 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum April 2020 bis März 2021.  

• 15.11.2021 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum September 2020 bis August 2021. 

• 30.06.2022 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum April 2021 bis März 2022.  

• 15.11.2022 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum September 2021 bis August 2022. 

• 30.06.2023 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum April 2022 bis März 2023.  



• 15.11.2023 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten im 
Zeitraum September 2022 bis August 2023. 

 

• Berechnungsbeispiel der Abschlags- und Schlusszahlung für das Jahr 2020: 

o zum 30.6.2020 werden die Einnahmen der Monate April 2019 bis März 2020 
(Mit-Fall) mit den fortgeschriebenen Einnahmen der Monate April 2018 bis 
März 2019 (Ohne-Fall) verglichen, dazu wird wie folgt berechnet: 

o 1. Ausgleichsbetrag = 75% multipl. („Einnahmen Apr/2018 bis Mrz/2019“ mul-
tipl. 4/12 multipl. „kosteninduzierte Preiserhöhungen seit 10.12.2017“ abzgl. 
„Einnahmen Apr/2019 bis Mrz/2020“) 

o zum 15.11.2020 werden die Einnahmen der Monate September 2019 bis Au-
gust 2020 (Mit-Fall) mit den fortgeschriebenen Einnahmen der Monate Sep-
tember 2018 bis August 2019 (Ohne-Fall) verglichen, dazu wird wie folgt be-
rechnet: 

o 2. Ausgleichsbetrag = 75% multipl. [(„Einnahmen Sept/2018 bis Aug/2019“ 
multipl. 9/12 multipl. „kosteninduzierte Preiserhöhungen seit 10.12.2017“ ab-
zgl. „Einnahmen Sept/2019 bis Aug/2020“) abzgl. gewährter Ausgleichsbetrag 
zum 30.06.2020] 

o zum 15.07.2021 erfolgt die Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2020, die 
entsprechend der Berechnung in Anhang 1 (c) berechnet wird  

o Die Ausgleichsbeträge können nicht negativ werden und würden bei einem 
rechnerisch negativen Ergebnis auf null gesetzt werden (0,00 €). 

 

 
(5) Für die Verstetigung der kassentechnischen MVV-Einnahmenmeldungen der Verbund-

verkehrsunternehmen und um überhöhte Ausgleichszahlungen in den betroffenen Ab-
rechnungsjahren 2020, 2021 und 2022 zu vermeiden, erfolgt die Rechnungsstellung bei 
der Kostenfreiheit des Schulweges mit den jeweiligen Kostenträgern (Landeshauptstadt 
München und acht Verbundlandkreise) entweder über monatliche Rechnungen oder in 
Form von monatlichen Abschlagsrechnungen und einer Endabrechnung. Diese Versteti-
gung der MVV-Einnahmenmeldungen der Verbundverkehrsunternehmen bei der Kosten-
freiheit des Schulweges und die zeitgerechte Lieferung der Einnahmenmeldungen durch 
die Verbundverkehrsunternehmen ist Bedingung für die fristgerechte Ermittlung und Zah-
lung der Abschlagszahlungen und der Endabrechnung im Rahmen dieser Richtlinie. Die 
genannten Pflichten der Verbundverkehrsunternehmen stehen unter der Voraussetzung, 
dass die Schulwegkostenträger dem Verbundverkehrsunternehmen fristgerecht die hier-
für erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt haben.  



(6) Im Rahmen der Abschlagszahlungen sind ggf. überzahlte Beträge von den Verbundver-
kehrsunternehmen ab Kenntnisnahme der Endabrechnung innerhalb der in der Mitteilung 
über die Endabrechnung festgelegten Zahlungsfrist zurückzugewähren.  

(7) Die Auszahlung an die Verbundverkehrsunternehmen durch die MVV GmbH folgende 
Termine:  

Abrechnungsjahr 2022 
• 1. Abschlagszahlung zum 21.07.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• 2. Abschlagszahlung zum 06.12.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2022 zum 07.08.2023 
Abrechnungsjahr 2023 
• 1. Abschlagszahlung zum 21.07.2023 für das Abrechnungsjahr 2023 
• 2. Abschlagszahlung zum 06.12.2023 für das Abrechnungsjahr 2023 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2023 zum 05.08.2024 

 
 

§ 7 Überkompensationsverbot, Verfahren bei Überkompensation, Vorgaben für Tren-
nungsrechnung 

(1) Der Ausgleich darf zu keiner Überkompensation des Verbundverkehrsunternehmens bei der 
Beförderung von Personen im MVV-Gemeinschaftstarif führen. Für die Ermittlung, ob eine 
Überkompensation eingetreten ist oder nicht, ist der Anhang der VO 1370/2007 zu beachten.  

(2) Zum Nachweis der Nicht-Überkompensation haben die Verbundverkehrsunternehmen mit 
Einnahmeninteresse bis zum 31.12. des auf das Abrechnungsjahr folgenden Jahres eine 
unternehmensindividuelle Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen Nettoef-
fekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im MVV-Gemeinschaftstarif der MVV GmbH vorzule-
gen. Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung muss durch einen Wirtschaftsprüfer bescheinigt 
sein. Verbundverkehrsunternehmen, die auf Basis mehrerer Verkehrsverträge im MVV tätig 
sind, können den Nachweis auch verkehrsvertragsspezifisch erbringen.  

(3) Für die Ergebnisrechnung sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Die Ergebnisrechnung besteht aus einer unternehmensindividuellen Ausweisung des fi-
nanziellen Nettoeffekts, der aus der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift resultiert. 

2. Zum finanziellen Nettoeffekt zählen gemäß Anhang zur VO (EG) 1370/2007 alle Auswir-
kungen auf Kosten und Einnahmen. Die Auswirkungen auf die Einnahmen bestehen 
mindestens in der Gegenüberstellung der Differenz von „Mit-Fall“ und „Ohne-Fall“ im 
Sinne von § 5 Absatz 4. Den Unternehmen steht frei, weitergehende Auswirkungen auf 



die Einnahmen nachzuweisen. Zu den Auswirkungen auf die Kosten gehören nachweis-
bare und nachgewiesene rein tarifinduzierte Kosten, die objektiv erforderlich sind und 
nicht von der jeweiligen zuständigen Behörde aufgrund eines öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags veranlasst und ausgeglichen werden. Die Beträge sind netto (ohne Um-
satzsteuer) auszuweisen.  

3. Gegenüberzustellen sind die nach dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichs-
leistungen. Soweit nach § 5 Abs. 3 andere Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen sind, 
erfolgt dies bereits im Rahmen der Berechnung jeweils des Mit- und/oder Ohne-Falls.  

Die MVV GmbH kann konkretisierende Vorgaben für die Erstellung der Ergebnisrechnung 
machen und erläuternde Hinweise gegenüber den Verbundverkehrsunternehmen geben. 
Zum Nachweis der Nicht-Überkompensation kann auf das Muster des Anhangs 5 zurück-
gegriffen werden. 

(4) Im Falle einer Überschreitung des nach Maßgabe von Absatz 1 höchstzulässigen Aus-
gleichsbetrags hat das betroffene Verbundverkehrsunternehmen den Betrag der Überschrei-
tung zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Verzinsung dem Eintritt der 
Überkompensation zurückzuzahlen. Gleiches gilt, wenn die Ergebnisrechnung im Sinne von 
Absatz 2 nicht fristgerecht vorgelegt wird. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach der 
jeweils aktuellen Mitteilung der EU-Kommission über die aktuellen bei Beihilfe-Rückforderun-
gen angewandten Zinssätze. 

 

§ 8 Jährlicher Gesamtbericht 

Die MVV-Aufgabenträger bzw. die MVV GmbH im Auftrag der MVV-Aufgabenträger veröffentli-
chen jeweils gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 einmal jährlich einen Gesamtbericht und benen-
nen hierin die vorliegende Allgemeine Vorschrift und die gewährten Ausgleichsleistungen in 
Summe für alle Verbundverkehrsunternehmen. Die hierfür erforderlichen Informationen werden 
den MVV-Aufgabenträgern von der MVV GmbH zur Verfügung gestellt.  

 

§ 9 Grundsätze wirtschaftlichen Handelns, Anreizregelung gem. Anhang VO 1370/2007 

Die Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse haben weiterhin Interesse, ihre Ein-
nahmen zu steigern, da sie keinen Anspruch auf einen vollständigen Ausgleich der spezifischen 
Nachteile aus der Tarifpflicht haben und zudem – mit Ausnahme von Bruttovertragsunternehmen 
– die Erlösrisiken und Erlöschancen tragen. Insofern berührt das Verfahren zur Gewährung von 
Ausgleichsleistungen nach dieser Richtlinie den bestehenden Anreiz für die Verbundverkehrsun-
ternehmen zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung und 



der Erbringung von Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher Qualität nicht. Die qualitati-
ven Vorgaben für die Verbundverkehrsunternehmen ergeben sich aus den jeweils gültigen Nah-
verkehrsplänen, Verkehrsverträgen und sonstigen Vorgaben der MVV-Aufgabenträger.  

 

§ 10 Fortschreibung 

Die Gesellschafterversammlung der MVV GmbH ist ermächtigt, diese Richtlinie im Hinblick auf 
die Verfahrensregelungen (Fristen und Termine) und Nachweisführung (konkretisierende Vorga-
ben und Hinweise zur Ergebnisrechnung) nach § 6 und § 7 abzuändern und fortzuentwickeln. 
Änderungen sind den Verbundverkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

 

Anhänge 

1. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2020 

2. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2021 

3. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2022 

4. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2023 

5. Muster zum Nachweis der Nicht-Überkompensation 

 

 


